
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darle
gung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens
oder Formvorschriften der GemO oder
von aufgrund der GemO erlassener Ver
fahrens oder Formvorschriften beim Zu
standekommen dieser Satzung ist nach §
4 Abs. 4 der GemO für Baden Württem
berg unbeachtlich, wenn sie nicht schrift
lich unter Bezeichnung des Sachverhalts
der die Verletzung begründen soll, inner
halb eines Jahres seit Bekanntmachung
bei der StadtWinnenden geltend gemacht
worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig
zu werden verstreichen lässt, kann eine
etwaige Verletzung gleichwohl auch spä
ter geltend machen, wenn die Vorschrif
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung,
die Genehmigung oder die Bekanntma
chung der Satzung verletzt worden sind;
oder der Oberbürgermeister dem Be
schluss nach § 43 GemO wegen Geset
zeswidrigkeit widersprochen hat; oder
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder ein Dritter die Verletzung der Ver
fahrens oder Formvorschriften gerügt
hat.

§ 4
Festlegung der Frist zur Durchfüh

rung der Sanierung

Die Durchführung der Sanierung im Sa
nierungsgebiet „Ehemalige B14“ wird
gemäß § 142 Abs. 3 BauGB zunächst auf
8 Jahre zeitlich befristet.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1
BauGB mit ihrer öffentlichen Bekannt
machung rechtsverbindlich.

Hinweise:
Die Satzung kann beim Stadtentwick
lungsamt der Stadt Winnenden, 71364
Winnenden, Rathaus, Torstraße 10, Zim
mer 303, während den regelmäßigen
Dienststunden eingesehen werden. Jeder
mann kann die Satzung einsehen und über
ihren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1
Nr. 1 und 3 BauGB und § 4 Abs. 4 Ge
meindeordnung (GemO) wird hingewie
sen.

Nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB
sind unbeachtlich

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens und Form
vorschriften,

Aufgrund von § 142 Abs. 1 und 3 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeord
nung (GemO) für Baden Württemberg in
der Fassung der Bekanntmachung vom
24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zu
letzt geändert durch Gesetz vom
25.01.2012 (GBl. S. 65) hat der Gemein
derat der Stadt Winnenden in seiner Sit
zung am 06.11.2012 folgende Sanie
rungssatzung beschlossen:

§ 1
Festlegung des Sanierungsgebiets

In dem nachfolgend näher beschriebenen
Gebiet liegen städtebauliche Missstände
nach § 136 BauGB vor. Dieser Bereich
soll durch städtebauliche Sanierungsmaß
nahmen wesentlich verbessert oder umge
staltet werden. Das insgesamt ca. 9,9 ha
umfassende Gebiet wird hiermit förmlich
als Sanierungsgebiet festgelegt und erhält
die Bezeichnung „Ehemalige B 14“.

Die Abgrenzung des Sanierungsgebiets
ergibt sich aus dem Lageplan der STEG
Stadtentwicklung GmbH mit Datum vom
16.08.2012 (Originalmaßstab M 1:1000).
Das Sanierungsgebiet umfasst alle
Grundstücke und Grundstücksteile inner
halb der im vorgenannten Lageplan abge
grenzten Fläche. Der Lageplan ist Be

standteil der Satzung.

Die Sanierungssatzung sowie der Lage
plan können während den regelmäßigen
Dienststunden im Rathaus Winnenden
von jedermann eingesehen werden.

Werden innerhalb des förmlich festgeleg
ten Sanierungsgebiets durch Grund
stückszusammenlegungen Flurstücke
verschmolzen und neue Flurstücke gebil
det oder entstehen durch Grundstückstei
lungen neue Flurstücke, sind auf diese in
soweit die Bestimmungen dieser Satzung
und des Sanierungsmaßnahmenrechts (§§
136 ff. BauGB) ebenfalls anzuwenden.
Der Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 S. 2
BauGB) ist durch das Grundbuchamt auf
den neu entstandenen Grundstücken zu
übernehmen.

§ 2
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im ver
einfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4
BauGB durchgeführt. Die Anwendung
der §§ 152 bis 156a BauGB wird ausge
schlossen.

§ 3
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über
genehmigungspflichtige Vorhaben, Tei
lungen und Rechtsvorgänge finden An
wendung.

SATZUNG
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ehemalige B 14“ in Winnenden“
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